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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1978

Norm

AußStrG §14 B3

ZPO §502 Abs2 CA1

Rechtssatz

Es ist keine bloße "Bemessungsfrage", wenn das Gericht eine Unterhaltungsleistung ohne jegliche Bedachtnahme auf

die Bedürfnisse des Berechtigten festsetzt und eine bisherige Unterhaltsverp<ichtung, die sich an der

Leistungsfähigkeit des Verp<ichteten orientierte, einfach um jenen Betrag reduziert, welcher dem Berechtigten später

als Einkommen zufließt.
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